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BÜRGERMEISTER 
JOSEF EHRENBERGER

VIZEBÜRGERMEISTERIN 
HELGA REISENAUER

DISKUSSION UM NEUEN BEBAUUNGSPLAN

Die Gemeine Münchendorf ist unter Einhaltung aller 
baurechtlichen Vorgaben immer bemüht, Bauprojekte 
umfassend zu beurteilen und wenn möglich nach den 
Wünschen der Bauwerber zu genehmigen. Zu berück-
sichtigen sind dabei der Flächenwidmungsplan und der 
örtliche Bebauungsplan. Wenn der Bebauungsplan nicht 
per Gemeinderatsbeschluss verordnet ist, dann ist § 54  
NÖ Bauordnung „Bauwerke im Baulandbereich ohne 
Bebauungsplan“ anzuwenden. Ein Bebauungsplan regelt, 
was man wo bauen darf, also die Art und Weise der Ver-
bauung eines Grundstückes in einem reinen Wohn- oder 
Gewerbegebiet. In einem Bebauungsplan wird z. B. fest-
gelegt, mit wie vielen Stockwerken oder in welcher Höhe 
ein Haus errichtet werden darf, wie die Verbauungsdichte 
auf einem Grundstück sein darf und wie die Baufluchtlinien 
festgelegt werden müssen. Zur einheitlichen Ortsgestal-
tung können Dachformen, Dachneigung, Hausfarben 
vorgeschrieben bzw. Einfriedungen, die Situierung von 
Nebengebäuden oder das Verbot von Werbeanlagen 
geregelt werden. Mit einem Bebauungsplan verfolgt man 
das Ziel einer strengeren Reglementierung als in der Bau- 
oder Bautechnikverordnung vorgesehen.

Die Situation in unserer Gemeinde

Die Gemeinde verfügt für den gesamten Ortsbereich über 
einen Bebauungsplan aus den 1980er Jahren, der für die 
Ortsentwicklung bis heute eine sehr brauchbare Arbeits- 
und Entscheidungsgrundlage war. Mit Ausnahme der 
Seengebiete wurde dieser Bebauungsplan für das Orts- 
gebiet bis heute allerdings nicht beschlossen und verordnet. 
Das brachte den Vorteil, dass die Baubehörde bei Bauan-
suchen etwas flexibler auf Wünsche von Bauwerbern ein-
gehen konnte, natürlich streng nach den Bestimmungen 
der NÖ Bauordnung. Für Beschwerden und Einsprüche 

Schön langsam neigt sich das Jahr 2020 dem Ende zu. 
Eines kann mit Sicherheit festgestellt werden:  
Falls in den nächsten Jahren jemand das Jahr 2020  
zur Sprache bringt, dann wird man sich mit Sicherheit 
daran zurückerinnern können. Zu einprägsam sind die 
Eindrücke, welche die Covid-19 Pandemie hinterlässt. 
Auch wenn die Gefahr noch nicht ausgestanden ist und 
die weitere Entwicklung noch unmittelbar bevorsteht, 
wird uns allen das Jahr 2020 noch sehr lange im Gedächtnis 
bleiben. Zwar sind wir in Münchendorf bisher recht gut 
durch die Zeit der Pandemie gekommen, doch die wirk-
lichen Herausforderungen werden erst in den nächsten 
Jahren beginnen. Wie ich schon mehrere Male festge-
stellt habe, werden insbesondere die wirtschaftlichen 
Auswirkungen noch lange Zeit nachwirken. Dennoch  
wird es insbesondere an den Gemeinden liegen, die lokale 
Wirtschaft wiederaufzurichten. Daher darf es in diesem 
Bereich auch keine spürbare Reduktion der Investitions-
mittel geben. Die Gemeinde Münchendorf wird weiterhin 
an ihren Projekten des kontinuierlichen Ausbaus der  
Münchendorfer Infrastruktur festhalten. Nach der zweiten 
Ausschreibung kann demnächst mit dem Ausbau der 
Volksschule Münchendorf begonnen werden.  
Die Errichtung von Kanalanlagen, Wasserleitungen und 
Straßen im Betriebsgebiet wird mit Hochdruck vorange-
trieben, um neue Firmenansiedelungen zu gewährleisten.  
Im März 2021 eröffnet das neue Einkaufszentrum neben 
dem Gemeindeamt. Auch in der Hauptstraße 1a kann man 
schon sehr gut den Baufortschritt beobachten.  
Demnach kann trotz der tristen Situation, welche die 
Covid-19 Pandemie verursacht hat, doch ein wenig Positives
für das Jahr 2020 festgestellt werden.
 
Ich wünsche allen Münchendorferinnen und Münchendorfern 
einen schönen Advent, ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch in ein hoffentlich gesundes sowie  
wieder unbeschwertes Jahr 2021.  

LIEBE MÜNCHENDORFERINNEN, 

LIEBE MÜNCHENDORFER!
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Da der Siedlungsdruck auf alle Gemeinden im Wiener 
Umland stetig wächst und Immobilienentwickler sowie 
private Bauträger oft versuchen, aus wirtschaftlichen 
Gründen und mit entsprechender Gewinnabsicht vor- 
handene Bauflächen maximalst zu verwerten, musste 
auch in Münchendorf gehandelt werden. Deshalb hat  
der Gemeinderat für den Ortskern im November 2018 
eine zweijährige Bausperre erlassen und diese jetzt  
um ein weiteres Jahr verlängert. 

Auf der Suche nach der besten Lösung

Seit dieser Zeit arbeitet die Gemeindevertretung mit 
Hochdruck an der Erstellung eines neuen Bebauungs- 
planes – vorerst für den Ortskern. Das ist ein schwieriger 
und langwieriger Prozess mit denkbar unterschiedlichsten 
Erwartungshaltungen, der letztlich eine gute Zusammen-
arbeit aller Mitglieder des Gemeinderates und aller Par-
teien erfordert. Zur Unterstützung wurde ein Architek-
tenteam beauftragt, die Strukturen im Gemeindegebiet 
zu erheben und auszuwerten. Informationsveranstal-
tungen für und Stammtische mit der Bevölkerung wurden 
abgehalten und mit Grundeigentümern Einzelgespräche 
geführt. Und wie erwähnt sind die Wünsche breit gefä-
chert und nicht immer frei von Eigeninteressen.

Ich bin überzeugt, mit einem neuen Bebauungsplan 
müssen wir das Ziel erreichen, Bauwerbern so viel archi-
tektonische Flexibilität wie möglich einzuräumen und 
so viel einschränkende Bestimmungen wie notwendig 
vorzuschreiben. Zwar unter Berücksichtigung von Wirt-
schaftlichkeit, Ortsbild und Ortsstruktur, aber nach dem 
Motto „Altes bewahren und Neues schaffen“. Zukünftige 
Bauwerber brauchen Rechtssicherheit und wenn auf-
lagenkonform geplant und eingereicht wurde, rasche 
Entscheidungen. Ein Vorschlag unter vielen sieht auch  
vor dem Bauamt bzw. der Baubehörde I. Instanz mit  
ihrem Bausachverständigen einen externen Baubeirat  
unter anderem mit zwei nicht ortsansässigen Architekten 
zur Seite zu stellen. Dieser Baubeirat müsste jedes Bau-
vorhaben begutachten und nur bei positiver Expertise 
dürfte eine Baubewilligung erteilt werden. Unabhängig 
von den zusätzlichen nicht unerheblichen Kosten für  
Bauwerber und möglichen Terminverzögerungen ist  
die rechtliche Relevanz zu prüfen und für mich ein nicht  
nachvollziehbares Abschieben der Verantwortung weg 
von der Gemeinde und ihrer Organe. 
Was den Zeitplan betrifft, müssen die inhaltlichen  
Eckpunkte für die Flächenwidmung und den neuen  
Bebauungsplan bis zum Frühjahr 2021 feststehen.  

Helga Reisenauer Vize-Bgm., Baubehörde I. Instanz
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AUSSCHUSS 4: 
Dorfentwicklung, Verkehr, Mobilität,  
Tourismus, Landwirtschaft

Stellvertretung:  
GR Sebastian Remmert

Sickerungsfläche 2.0
 
Wir als Gemeinde möchten der zunehmenden Boden-
versiegelung entgegenwirken. Wichtig sind uns dabei 
ein ökologisches Konzept und Lösungen im Einklang  
mit der Natur. 

Es musste ein Konzept gefunden werden, dass die Balance 
zwischen dem zunehmenden Parkraum und Versickerungs-
flächen erfüllt. Aus diesem Grund haben wir uns mit dem 
Bauunternehmen Pittel+Brausewetter beraten und nach 
einer Lösung gesucht, die eine ausreichende Versickerung 
gewährleistet. Wir haben uns dazu entschieden, auf aus-
gesuchten öffentlichen Flächen einen Versuch zu starten 
und dabei das Rasenwabel TTE®-System anzuwenden. 
Sollte sich dieses TTE®-System für uns bewähren, werden 
wir dieses im Ort nach Möglichkeit ausweiten. In anderen 
Orten findet dieses System bereits sehr viel Zuspruch. 

Wir suchen für den Standort
Münchendorf

LKW Fahrer bzw. Lagerplatzverwaltung

Polier Hochbau

Facharbeiter Maurer / Zimmerer
m/w I Vollzeit ab sofort

Ihr Profi l:
_ Abgeschlossene Ausbildung
_ Aufgeschlossenes und engagiertes Auftreten
_ Gute Deutschkenntnisse

Es gilt der kollektivvertragliche Mindestlohn:
LKW Fahrer 15,05 €/h I Polier Hochbau 16,99 €/h I
Facharbeiter 15,05 €/h

Bereitschaft zur Überbezahlung abhängig von Qualifikation 
und Berufserfahrung.

Ein gut eingespieltes und motiviertes Team wartet auf Sie. 
Mit attraktiven Sozialleistungen zeigen wir gerne, dass wir Ihr
Engagement schätzen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
d.riesinger@schmid-baugruppe.at

oder per Post:
Schmid Hochbau GmbH, 2. Querstraße 1a, 2482 Münchdorf
Doris Riesinger
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Platzgestaltung „Am Triestingpark“ 
 
Wie bereits in der letzten Ausgabe der Gemeindenach-
richten erwähnt, ist uns allen eine attraktive Platzgestal-
tung im Ortsgebiet wichtig! Deswegen wurde im Zuge  
der Verhandlung zum Servitutsvertrag für den Parkraum 
mit den Eigentümern der Wohn- und Geschäftsanlage  
Am Triestingpark ein attraktiver Konsens über die Platz-
gestaltung gefunden. In dieser Besprechung wurden 
auch weitere Details verhandelt. Diese umfassen unter 
anderem die Grünflächen, Baum- und Neupflanzungen, 
einen Spielplatz, Fahrrad Abstellbereiche, Recycling-

Sammelstellen und Durchwegungen (an Stelle des alten 
Trampelpfades). Ich bin mir sicher, dass dieser Bereich zu 
einer Wohlfühloase werden kann und auch zum Verweilen 
einlädt. Die Umsetzung und die Kosten dafür übernimmt 
der Eigentümer. Getreu dem Motto „gemeinsam für  
Münchendorf“ erklärt sich hier der Eigentümer bereit, 
seinen Beitrag für Münchendorf zu leisten.
Die Arbeitsgruppe aus dem Ausschuss 1: Bauwesen sowie 
Ausschuss 4: Verkehr und Dorferneuerung präsentiert  
die geplante Raumgestaltung „Am Triestingpark“.



F

www.sziveli-immobilien.at

0650 450 20 50 

Mag. Robert Sziveli
Stephan Sziveli

Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen?
Kostenlose Beratung!

100% Zufriedenheit!

KG

 Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

2340 Mödling Hauptstraße 57/3
       Tel 02236/42463-0 

office@steuerngraf.at
www.steuerngraf.at

Wir beraten und unterstützen Sie    
          gerne in den Bereichen:

3 Steuerberatung
3 Buchhaltung
3 Einnahmen-/Ausgabenrechnung
3 Bilanzierung
3 Lohnverrechnung
3 Wirtschaftsprüfung
3 Betriebswirtschaftliche Beratung

GEMEINDEWOHNUNG RICHTIGSTELLUNG
 
Leider scheinen sich Fake-News auch 
in Münchendorf zu etablieren.

In der Aussendung einer Münchendorfer Partei wurde 
über die Vergabe einer Gemeindewohnung berichtet,  
die derartig nicht der Wahrheit entspricht. Seitens der  
Gemeinde wird hierzu der Sachverhalt richtiggestellt.

Die Wohnung wurde an einen Mieter vergeben, der drin-
gend seine von ihm in Ebreichsdorf gemietete Wohnung 
räumen musste. Von der Gemeinde wurde ihm bekannt 
gegeben, dass es derzeit lediglich eine Wohnung gibt, die 
aufgrund ihres Zustandes nicht vermietet werden kann. 
Der Mieter erklärte sich daraufhin dazu bereit, selbst 
Sorge für die Sanierung und die damit einhergehenden 
Kosten zu tragen. In einer Vereinbarung wurde diese 
Tatsache auch festgehalten. Ebenso wurde die Vergabe 
dieser Wohnung im Gemeinderat einstimmig beschlossen. 
Im Zuge dieser Beschlussfassung wurde auch auf die  
Vereinbarung und die notwendigen Sanierungsmaß- 
nahmen hingewiesen. 
Der Mieter hat die Wohnung nach seinen Wünschen  
umgebaut und ist mit seiner neuen Wohnung sehr  
zufrieden. Auch sind die vom Mieter bezahlten Sanie-
rungskosten als Baukostenzuschuss zu sehen, die im 
Falle der Rückgabe sowie Weitervermietung abgewertet 
rückerstattet werden. 

Fake-News in Münchendorf 
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Überblick Notrufnummern 

Fragen rund um das  Corona-Virus      0800 555 621
Symptome und Befürchtung krank zu sein          1450
Rat auf Draht (für Kinder & Jugendliche)          147
Telefonseelsorge  142
Frauennotruf   01 71 719
Frauen-Helpline   0800 222 555
Polizei-Notruf für Gehörlose                 0800 133 133

Kostenlose Hilfe, Beratung und Unterstützung:
www.lebegut.org  Helpline   0820 89 01 01

Gutscheinaktion für Münchendorfer  
SeniorInnen und PensionistInnen  
als Ersatz für die alljährliche  
Weihnachtsfeier

Die Corona-Krise hat uns alle in irgendeiner Weise stark 
getroffen. So auch das Gemeindeleben, weshalb alle 
Veranstaltungen für das restliche Jahr abgesagt werden 
mussten.  
Unter anderem auch die alljährliche Weihnachtsfeie der  
SeniorInnen und PensionistInnen. Unter normalen 
Umständen sieht diese Veranstaltung so aus, dass die 
GemeinderätInnen den PensionistInnen und SeniorInnen 
eine Mahlzeit sowie Kaffee und Kuchen im Stadl servieren.  
Um einen Ersatz für diese Veranstaltungen zu finden und 
um etwas Zeit in der Weihnachtszeit zu schenken, haben 
mein Team und ich erreicht, dass jede/r MünchendorferIn 
über 65 Jahre mit Hauptwohnsitz in Münchendorf einen 
Gutschein für ein Mittagsmenü bei unseren ortsansässigen 
Wirten Pichler und Brunner bekommen. 

Die Gutscheine können bis Ende Jänner 2021 von der  
Gemeinde zu den Öffnungszeiten abgeholt und bis  
Ende März 2021 im Brunner‘s Bräu sowie Restaurant  
Pichler von Montag bis Freitag eingelöst werden. 

Anstieg häuslicher Gewalt durch Corona-Pandemie 

Durch die Corona-Pandemie hat sich der Bedarf an  
Anti-Gewalt-Beratungen bei der Frauen-Helpline um fast 
40 Prozent erhöht. Deswegen werden nun im ganzen 
Land in Arztpraxen, Supermärkten und Apotheken Bro-
schüren aufgelegt mit Informationen zu den wichtigsten 
Beratungsangeboten, Adressen und Telefonnummern 
sowie regionalen Hilfseinrichtungen. Der Folder ist auch 
online in 13 verschiedenen Sprachen auf der Webseite des 
Bundeskanzleramts verfügbar. Als solidarisches Zeichen  
für Gewaltbetroffene hängt ab 25.11.2020 16 Tage lang  
die Fahne „gegen Gewalt an Frauen“ vor der Gemeinde.

AUSSCHUSS 3: 
Soziales, Jugendangelegenheiten, 
Frauen, Integration, Kunst, Kultur, 
Kultus

Vorsitzende: GGR Anika Zehner

PFLICHT DES HUNDEHALTERS  

ZUR ENTFERNUNG VON HUNDEKOT!

Hundehalter müssen dafür sorgen, dass der Hund 
Gehsteige und Gehwege nicht verunreinigt.
Hundekot muss entfernt werden; wer dies nicht  
befolgt, dem können neben einer Bestrafung  
die Reinigungskosten vorgeschrieben werden.
Verstöße gegen eine dieser Bestimmungen werden  
als Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe
bis zu 726 Euro bestraft.   (§ 92 Abs. 2 StVO)

AN ALLE HUNDEHALTER!



www.instagram.com/
raiffeisenregionalbankmoedling

www.facebook.com/
rrbmoedling

Tel. Nr.: 05/9400-1228
e-mail: annemarie.eder@

rrb-moedling.at
www.rrb-moedling.at

Annemarie Eder 
Bankstellenleiterin

Raiffeisenbank in Münchendorf 
Hauptstraße 48

2482 Münchendorf

Aus Verantwortung für unsere Region!

In dieser herausfordernden Zeit 
sind Genossenschaften besonders 
wertvoll. „Solidarität“ und „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ – nach diesen Prinzipien 
wirkte Friedrich Wilhelm Raiffeisen. 
Er setzte sich bereits vor mehr als 
150 Jahren dafür ein, das Leben von 
verarmten Bauern und Handwerkern 
zu verbessern. 

Stärkung unserer Betriebe

2020 ist unser Lebensstandard zwar 
um ein Vielfaches höher, aber wir 
leben in einer Zeit, die mit sehr viel 
Unsicherheit verbunden ist. Die Co-
vid-19-Pandemie hat eine Gesund-
heits- sowie eine Wirtschaftskrise für 
viele betroffene Branchen zur Folge. 
Regionale Wirtschaft in der Krise? 
Wir handeln! 

Wir sehen es als unsere Aufgabe, 
unsere Mitglieder und Kunden in der 
Krise zu unterstützen. Dazu ein paar 
Beispiele: 

• Im Mai 2020 wurde die Aktion „Für.
Einander Regionsgutscheine“ ins Le-
ben gerufen, bei der Konsumenten 
bei der RRB Mödling Gutscheine von 
lokalen Betrieben erwerben konn-
ten. Es wurden um fast 200.000 Euro 
Gutscheine gekauft – dies hat den 
regionalen Unternehmen zu höheren 
Umsätzen und rascher Liquidität ver-
holfen. 

• Die Fördersumme unserer Initiative 
„Regionales Mit.Einander“ haben wir 
auf 20.000 Euro verdoppelt. Gewür-
digt werden u. a. Initiativen von Insti-
tutionen und Vereinen in der Region, 
die sich in der Corona-Zeit beson-
ders engagieren. 

Gemeinsam schaffen wir das

Gemeinschaft leben – nicht nur in der 
Theorie. Herausforderungen dieser 
Größenordnung können wir nur ge-
meinsam meistern. Auf uns können 
Sie zählen!

Auf ein gutes Jahr 2021! 
 
Ereignisse, die wir in diesen Dimensionen nicht kennen – eine weltweite
Pandemie und Terror – haben unser Land in diesem vergangenen Jahr schwer 
erschüttert. 

Werte wie Solidarität, Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung haben
deshalb mehr Bedeutung denn je.

Genießen Sie trotz dieser herausfordernden Zeit Ihr Weihnachtsfest im kleinen
Kreise Ihrer Lieben. 

Hoffen wir gemeinsam auf ein gutes Jahr 2021 und bleiben Sie gesund!

Für.Einander - dafür stehen wir.
Ihre Raiffeisen Regionalbank Mödling 

www.rrb-moedling.at
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Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir wollen einen  
kurzen Rückblick darauf machen.  
Bedingt durch die Pandemie sind zwei von unseren 
geplanten Veranstaltungen, das waren der im Frühjahr 
vorgesehen Dorfputz und der im Juli geplante Auftritt  
der „Young Vokalists“ aus Hongkong in der Pfarrkirche, 
abgesagt worden. Das gemeinsam mit der Pfarre und 
dem Wiener Musikseminar organisierte Konzert im  
September konnte mit großem Erfolg unter strikter Ein-
haltung der Corona-Bedingungen durchgeführt werden.
Wenn die Vorsehung es will, dann werden wir auch 2021 
wieder folgende Aktivitäten setzten und zwar den  
Dorfputz am 10.04.2021 (Ersatztermin 17.4.2021) und  
das Konzert mit dem Wiener Musikseminar in der  
Pfarrkirche am 3.9.2021. 
Ursprünglich war auch im Juli das Konzert mit den  
„Young Vokalists“ aus Hongkong vorgesehen. Dieses 
musste aber bereits abgesagt werden, da eine Ausreise 
aus Hongkong derzeit nicht garantiert ist. Wir sind aber 
bemüht, diesen Chor für das Jahr 2022 einzuladen. Wir 
hoffen nun, dass wir unsere Vorhaben für kommendes 
Jahr auch wirklich realisieren können und ersuchen  
auch weiterhin um Ihre Unterstützung.

In diesem Sinne wünschen wir ein 
besinnliches Weihnachtsfest und ein 

glückliches, gesundes neues Jahr.
Ihre Dorferneuerung

AUSSCHUSS 4: 
Dorfentwicklung, Verkehr, Mobilität,  
Tourismus, Landwirtschaft

Vorsitz: GGR DI Roland Wallner

Ein Appell
an den Hausverstand
unserer Bürgerinnen

und Bürger

Was haben alte Autoreifen, Bauschutt in Plastiksäcken, 
die Reste von unzähligen Fastfood-Menüs sowie ausran-
gierte Elektrogeräte gemeinsam? Sie landen alle auf  
und neben Münchendorfer Feldwegen.
„Mittlerweile vergeht kein Tag, an dem ich nicht einen 
Autofahrer auf das Fahrverbot auf unseren Feldwegen 
hinweise bzw. eine illegale Müllablagerung entdecke 
und mich um deren Entfernung kümmere“, sagt ein 
leidgeprüfter Jäger. „Ein Problembewusstsein ist bei 
den ertappten „MissetäterInnen“ vielfach nicht (mehr) 
vorhanden.“
Grundsätzlich ist aus Sicht der Gemeinde festzuhalten,  
dass auf allen Feldwegen rund um Münchendorf ein  
Fahrverbot gilt. Einzig landwirtschaftliche Fahrzeuge,  
Radfahrer und auf manchen Strecken auch Anrainer  
sind davon ausgenommen. Als Gemeinde ersuchen wir 
in aller Deutlichkeit unsere BürgerInnen, diese Regeln zu 
befolgen. Wer sich über Fahrverbote hinwegsetzt, muss 
künftig mit Anzeigen rechnen.

KEIN KAVALIERSDELIKT
 
Auch was das Ablagern von Müll betrifft, ist die Gesetzes-
lage klar. Es gibt keinen Grund, Müll statt beim dafür 
vorgesehenen Altstoffsammelzentrum in der freien Natur 
abzuladen. Hier ist ebenso mit Anzeigen zu rechnen.  
Das betrifft im Übrigen auch die „Kleinigkeiten“ wie 
Taschentücher, Getränkedosen oder Plastiksackerl, die 
gerne von AutofahrerInnen während der Fahrt aus dem 
Fenster geworfen werden. 
Allen, die sich ein Bild vom Ausmaß des Vermüllens 
unseres Ortes machen wollen, sei die Teilnahme am 
alljährlichen Dorfputz empfohlen, bei dem Kinder und 
Erwachsene säckeweise den Abfall unserer lieben  
MitbürgerInnen aus den Grünschutzgürteln entfernen. 

 FELDWEGE:               NICHT BEFAHREN!

MÜLLABLADEN 
VERBOTEN!

Liebe Freundinnen und Freunde
der Dorferneuerung!



AST

AST-Hotline 0800 22 23 22 VOR AnachB Appwww.vor.at ServiceCenter Wien Westbahnhof

Sammelstellen
Münchendorf
 Wienerstraße – Billa 

 Himbergerstr. – Arzt

  Kirchenplatz

  Ortsmitte – Arzt

 Gemeindeamt

 Trumauerstraße

  Ober Bregarten 

  Bahnhof

 Seedörfl

 Santorastraße  

 Betriebsstraße 1

Guntramsdorf
 Guntramsdorf WLB (Badner Bahn)

Seen
  Birkensee

  Dürrsee

 Babenbergerseen  

 Großer Gemeindesee  

  Kleiner Gemeindesee
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AST 
FAHRPLAN MÜNCHENDORF

AUFGRUND DER AKTUALISIERUNG 

DER GEÄNDERTEN ABFAHRZEITEN, 

PRÄSENTIEREN WIR IHNEN 

– IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM  

VERKEHRSVERBUND OST-REGION –

DEN NEUEN UND ÜBERARBEITETEN 

FAHRPLAN FÜR MÜNCHENDORF. 

DIESER IST AB DEZEMBER 2020  

BIS AUF WEITERES GÜLTIG. 

AST
Das Anrufsammeltaxi-AST

Das Anruf-Sammeltaxi (AST) München-
dorf ist eine praktische und komfortable 
Ergänzung zum öffentlichen Verkehrs-
angebot und bietet allen BürgerInnen 
und BesucherInnen der Region Mobilität 
und Komfort zum günstigen Preis.

Betriebszeiten

Das AST ist an allen Tagen des Jahres 
für Sie unterwegs, die genauen Ab-
fahrtszeiten sowie die abgestimmten 
Anschlüsse zu den Bahnlinien der ÖBB 
und Wiener Lokalbahn können Sie dem 
Fahrplan entnehmen.

Fahrplan und Anschlüsse

Die Bestellung

Fahrten müssen bis spätestens 30 Mi-
nuten vor der geplanten Abfahrtszeit 
unter 0800 22 23 22 bestellt werden. 
Das Zusteigen ohne telefonische 
Anmeldung ist nicht möglich. 

Folgende Angaben sind dabei 
erforderlich:
• Name und Telefonnummer
• Start und Ziel Ihrer Fahrt
• gewünschte Abfahrtszeit
• Anzahl der Fahrgäste

Preis inkl. Komfortzuschlag
Münchendorf – Seen € 2,80

Ab/bis Guntramsdorf € 5,10

Komfortzuschlag (Münchendorf – Seen) € 1,00

Komfortzuschlag (bis Guntramsdorf) € 1,50

—›  Außerhalb der Betriebszeiten des AST 
stehen Ihnen auch das „Taxi Tag und Nacht“ 
zum regulären Taxitarif zur Verfügung, um Sie 
jederzeit sicher an Ihr Ziel zu bringen. 
Tel.: 02236 / 30 40 30

AST-Hotline 0800 22 23 22 VOR AnachB Appwww.vor.at ServiceCenter Wien Westbahnhof

0800 22 23 22

T

Sammelstellen

Das AST holt Sie von einer mit dem 
AST-Logo gekennzeichneten Sammel-
stelle ab und bringt Sie zu einer belie-
bigen Adresse im Bedienungsgebiet. In 
Guntramsdorf hält das AST ausschließ-
lich bei der Sammelstelle WLB/ Bad-
ner Bahn. Die Lage der Sammelstellen 
sind bis auf „Guntramsdorf WLB“ und 
„Kleiner Gemeindesee“ auf den Karten 
ersichtlich.

Die Rückfahrt kann bei Ihrem Anruf 
gleich mitbestellt werden. Wenn Sie 
regelmäßige Fahrten mit dem AST pla-
nen, so können Sie diese auch im „Abo“ 
bestellen und ersparen sich weitere 
Anrufe. Sollte das AST einmal verspätet 
sein, warten Sie bitte bis zu 10 Minuten 
über die Abfahrtszeit hinaus.
Fahrpreise
Neben dem Tarif des Verkehrsverbund 
Ost-Region (VOR) wird lediglich ein 
geringer Komfortzuschlag verrechnet. 
Fahrgäste mit einer gültigen Wochen-, 
Monats- oder Jahreskarte für die zu 
fahrende Strecke zahlen somit nur den 
Komfortzuschlag von € 1,50. Kinder 
unter 6 Jahren fahren in Begleitung 
eines Erwachsenen gratis. Ihr Ticket 
erhalten Sie im Fahrzeug.

Stand: 13.12.2020

Mo–Fr Täglich Täglich Mo–Fr Täglich Täglich Täglich Täglich Täglich

Seen 06:05 08:05 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05 20:05 23:10

Münchendorf an 06:15 08:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 20:15 23:20
ÖBB nach Wien 06:23 08:23 11:23 13:23 15:23 17:23 19:23 20:23 23:37
ÖBB nach Wr. Neustadt 06:46 08:46 11:46 13:46 15:46 17:46 19:46 20:46 23:37
Münchendorf ab 06:20 08:20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 20:20 23:30
Guntramsdorf an 06:27 08:27 11:27 13:27 15:27 17:27 19:27 20:27 23:37
WLB nach Wien 06:32 08:32 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32 20:32 00:02
WLB nach Baden 06:41 08:41 11:41 13:41 15:41 17:41 19:41 20:41 23:41
Guntramsdorf ab 06:32 08:32 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32 20:32 23:42
Münchendorf an 06:39 08:39 11:39 13:39 15:39 17:39 19:39 20:39 23:49
Münchendorf ab 06:59 08:59 11:59 13:59 15:59 17:59 19:59 20:59 00:09
Seen an 07:04 09:04 12:04 14:04 16:04 18:04 20:04 21:04 00:14
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AST
Das Anrufsammeltaxi-AST

Das Anruf-Sammeltaxi (AST) München-
dorf ist eine praktische und komfortable 
Ergänzung zum öffentlichen Verkehrs-
angebot und bietet allen BürgerInnen 
und BesucherInnen der Region Mobilität 
und Komfort zum günstigen Preis.

Betriebszeiten

Das AST ist an allen Tagen des Jahres 
für Sie unterwegs, die genauen Ab-
fahrtszeiten sowie die abgestimmten 
Anschlüsse zu den Bahnlinien der ÖBB 
und Wiener Lokalbahn können Sie dem 
Fahrplan entnehmen.

Fahrplan und Anschlüsse

Die Bestellung

Fahrten müssen bis spätestens 30 Mi-
nuten vor der geplanten Abfahrtszeit 
unter 0800 22 23 22 bestellt werden. 
Das Zusteigen ohne telefonische 
Anmeldung ist nicht möglich. 

Folgende Angaben sind dabei 
erforderlich:
• Name und Telefonnummer
• Start und Ziel Ihrer Fahrt
• gewünschte Abfahrtszeit
• Anzahl der Fahrgäste

Preis inkl. Komfortzuschlag
Münchendorf – Seen € 2,80

Ab/bis Guntramsdorf € 5,10

Komfortzuschlag (Münchendorf – Seen) € 1,00

Komfortzuschlag (bis Guntramsdorf) € 1,50

—›  Außerhalb der Betriebszeiten des AST 
stehen Ihnen auch das „Taxi Tag und Nacht“ 
zum regulären Taxitarif zur Verfügung, um Sie 
jederzeit sicher an Ihr Ziel zu bringen. 
Tel.: 02236 / 30 40 30

AST-Hotline 0800 22 23 22 VOR AnachB Appwww.vor.at ServiceCenter Wien Westbahnhof

0800 22 23 22

T

Sammelstellen

Das AST holt Sie von einer mit dem 
AST-Logo gekennzeichneten Sammel-
stelle ab und bringt Sie zu einer belie-
bigen Adresse im Bedienungsgebiet. In 
Guntramsdorf hält das AST ausschließ-
lich bei der Sammelstelle WLB/ Bad-
ner Bahn. Die Lage der Sammelstellen 
sind bis auf „Guntramsdorf WLB“ und 
„Kleiner Gemeindesee“ auf den Karten 
ersichtlich.

Die Rückfahrt kann bei Ihrem Anruf 
gleich mitbestellt werden. Wenn Sie 
regelmäßige Fahrten mit dem AST pla-
nen, so können Sie diese auch im „Abo“ 
bestellen und ersparen sich weitere 
Anrufe. Sollte das AST einmal verspätet 
sein, warten Sie bitte bis zu 10 Minuten 
über die Abfahrtszeit hinaus.
Fahrpreise
Neben dem Tarif des Verkehrsverbund 
Ost-Region (VOR) wird lediglich ein 
geringer Komfortzuschlag verrechnet. 
Fahrgäste mit einer gültigen Wochen-, 
Monats- oder Jahreskarte für die zu 
fahrende Strecke zahlen somit nur den 
Komfortzuschlag von € 1,50. Kinder 
unter 6 Jahren fahren in Begleitung 
eines Erwachsenen gratis. Ihr Ticket 
erhalten Sie im Fahrzeug.

Stand: 13.12.2020
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Münchendorf ab 06:20 08:20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 20:20 23:30
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WLB nach Baden 06:41 08:41 11:41 13:41 15:41 17:41 19:41 20:41 23:41
Guntramsdorf ab 06:32 08:32 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32 20:32 23:42
Münchendorf an 06:39 08:39 11:39 13:39 15:39 17:39 19:39 20:39 23:49
Münchendorf ab 06:59 08:59 11:59 13:59 15:59 17:59 19:59 20:59 00:09
Seen an 07:04 09:04 12:04 14:04 16:04 18:04 20:04 21:04 00:14
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Monats- oder Jahreskarte für die zu 
fahrende Strecke zahlen somit nur den 
Komfortzuschlag von € 1,50. Kinder 
unter 6 Jahren fahren in Begleitung 
eines Erwachsenen gratis. Ihr Ticket 
erhalten Sie im Fahrzeug.

Stand: 13.12.2020

Mo–Fr Täglich Täglich Mo–Fr Täglich Täglich Täglich Täglich Täglich

Seen 06:05 08:05 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05 20:05 23:10

Münchendorf an 06:15 08:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 20:15 23:20
ÖBB nach Wien 06:23 08:23 11:23 13:23 15:23 17:23 19:23 20:23 23:37
ÖBB nach Wr. Neustadt 06:46 08:46 11:46 13:46 15:46 17:46 19:46 20:46 23:37
Münchendorf ab 06:20 08:20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 20:20 23:30
Guntramsdorf an 06:27 08:27 11:27 13:27 15:27 17:27 19:27 20:27 23:37
WLB nach Wien 06:32 08:32 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32 20:32 00:02
WLB nach Baden 06:41 08:41 11:41 13:41 15:41 17:41 19:41 20:41 23:41
Guntramsdorf ab 06:32 08:32 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32 20:32 23:42
Münchendorf an 06:39 08:39 11:39 13:39 15:39 17:39 19:39 20:39 23:49
Münchendorf ab 06:59 08:59 11:59 13:59 15:59 17:59 19:59 20:59 00:09
Seen an 07:04 09:04 12:04 14:04 16:04 18:04 20:04 21:04 00:14

AST
Das Anrufsammeltaxi-AST

Das Anruf-Sammeltaxi (AST) München-
dorf ist eine praktische und komfortable 
Ergänzung zum öffentlichen Verkehrs-
angebot und bietet allen BürgerInnen 
und BesucherInnen der Region Mobilität 
und Komfort zum günstigen Preis.

Betriebszeiten

Das AST ist an allen Tagen des Jahres 
für Sie unterwegs, die genauen Ab-
fahrtszeiten sowie die abgestimmten 
Anschlüsse zu den Bahnlinien der ÖBB 
und Wiener Lokalbahn können Sie dem 
Fahrplan entnehmen.

Fahrplan und Anschlüsse

Die Bestellung

Fahrten müssen bis spätestens 30 Mi-
nuten vor der geplanten Abfahrtszeit 
unter 0800 22 23 22 bestellt werden. 
Das Zusteigen ohne telefonische 
Anmeldung ist nicht möglich. 

Folgende Angaben sind dabei 
erforderlich:
• Name und Telefonnummer
• Start und Ziel Ihrer Fahrt
• gewünschte Abfahrtszeit
• Anzahl der Fahrgäste

Preis inkl. Komfortzuschlag
Münchendorf – Seen € 2,80

Ab/bis Guntramsdorf € 5,10

Komfortzuschlag (Münchendorf – Seen) € 1,00

Komfortzuschlag (bis Guntramsdorf) € 1,50

—›  Außerhalb der Betriebszeiten des AST 
stehen Ihnen auch das „Taxi Tag und Nacht“ 
zum regulären Taxitarif zur Verfügung, um Sie 
jederzeit sicher an Ihr Ziel zu bringen. 
Tel.: 02236 / 30 40 30

AST-Hotline 0800 22 23 22 VOR AnachB Appwww.vor.at ServiceCenter Wien Westbahnhof

0800 22 23 22

T

Sammelstellen

Das AST holt Sie von einer mit dem 
AST-Logo gekennzeichneten Sammel-
stelle ab und bringt Sie zu einer belie-
bigen Adresse im Bedienungsgebiet. In 
Guntramsdorf hält das AST ausschließ-
lich bei der Sammelstelle WLB/ Bad-
ner Bahn. Die Lage der Sammelstellen 
sind bis auf „Guntramsdorf WLB“ und 
„Kleiner Gemeindesee“ auf den Karten 
ersichtlich.

Die Rückfahrt kann bei Ihrem Anruf 
gleich mitbestellt werden. Wenn Sie 
regelmäßige Fahrten mit dem AST pla-
nen, so können Sie diese auch im „Abo“ 
bestellen und ersparen sich weitere 
Anrufe. Sollte das AST einmal verspätet 
sein, warten Sie bitte bis zu 10 Minuten 
über die Abfahrtszeit hinaus.
Fahrpreise
Neben dem Tarif des Verkehrsverbund 
Ost-Region (VOR) wird lediglich ein 
geringer Komfortzuschlag verrechnet. 
Fahrgäste mit einer gültigen Wochen-, 
Monats- oder Jahreskarte für die zu 
fahrende Strecke zahlen somit nur den 
Komfortzuschlag von € 1,50. Kinder 
unter 6 Jahren fahren in Begleitung 
eines Erwachsenen gratis. Ihr Ticket 
erhalten Sie im Fahrzeug.

Stand: 13.12.2020

Mo–Fr Täglich Täglich Mo–Fr Täglich Täglich Täglich Täglich Täglich

Seen 06:05 08:05 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05 20:05 23:10

Münchendorf an 06:15 08:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 20:15 23:20
ÖBB nach Wien 06:23 08:23 11:23 13:23 15:23 17:23 19:23 20:23 23:37
ÖBB nach Wr. Neustadt 06:46 08:46 11:46 13:46 15:46 17:46 19:46 20:46 23:37
Münchendorf ab 06:20 08:20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 20:20 23:30
Guntramsdorf an 06:27 08:27 11:27 13:27 15:27 17:27 19:27 20:27 23:37
WLB nach Wien 06:32 08:32 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32 20:32 00:02
WLB nach Baden 06:41 08:41 11:41 13:41 15:41 17:41 19:41 20:41 23:41
Guntramsdorf ab 06:32 08:32 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32 20:32 23:42
Münchendorf an 06:39 08:39 11:39 13:39 15:39 17:39 19:39 20:39 23:49
Münchendorf ab 06:59 08:59 11:59 13:59 15:59 17:59 19:59 20:59 00:09
Seen an 07:04 09:04 12:04 14:04 16:04 18:04 20:04 21:04 00:14

AST
Das Anrufsammeltaxi-AST

Das Anruf-Sammeltaxi (AST) München-
dorf ist eine praktische und komfortable 
Ergänzung zum öffentlichen Verkehrs-
angebot und bietet allen BürgerInnen 
und BesucherInnen der Region Mobilität 
und Komfort zum günstigen Preis.

Betriebszeiten

Das AST ist an allen Tagen des Jahres 
für Sie unterwegs, die genauen Ab-
fahrtszeiten sowie die abgestimmten 
Anschlüsse zu den Bahnlinien der ÖBB 
und Wiener Lokalbahn können Sie dem 
Fahrplan entnehmen.

Fahrplan und Anschlüsse

Die Bestellung

Fahrten müssen bis spätestens 30 Mi-
nuten vor der geplanten Abfahrtszeit 
unter 0800 22 23 22 bestellt werden. 
Das Zusteigen ohne telefonische 
Anmeldung ist nicht möglich. 

Folgende Angaben sind dabei 
erforderlich:
• Name und Telefonnummer
• Start und Ziel Ihrer Fahrt
• gewünschte Abfahrtszeit
• Anzahl der Fahrgäste

Preis inkl. Komfortzuschlag
Münchendorf – Seen € 2,80

Ab/bis Guntramsdorf € 5,10

Komfortzuschlag (Münchendorf – Seen) € 1,00

Komfortzuschlag (bis Guntramsdorf) € 1,50

—›  Außerhalb der Betriebszeiten des AST 
stehen Ihnen auch das „Taxi Tag und Nacht“ 
zum regulären Taxitarif zur Verfügung, um Sie 
jederzeit sicher an Ihr Ziel zu bringen. 
Tel.: 02236 / 30 40 30

AST-Hotline 0800 22 23 22 VOR AnachB Appwww.vor.at ServiceCenter Wien Westbahnhof

0800 22 23 22

T

Sammelstellen

Das AST holt Sie von einer mit dem 
AST-Logo gekennzeichneten Sammel-
stelle ab und bringt Sie zu einer belie-
bigen Adresse im Bedienungsgebiet. In 
Guntramsdorf hält das AST ausschließ-
lich bei der Sammelstelle WLB/ Bad-
ner Bahn. Die Lage der Sammelstellen 
sind bis auf „Guntramsdorf WLB“ und 
„Kleiner Gemeindesee“ auf den Karten 
ersichtlich.

Die Rückfahrt kann bei Ihrem Anruf 
gleich mitbestellt werden. Wenn Sie 
regelmäßige Fahrten mit dem AST pla-
nen, so können Sie diese auch im „Abo“ 
bestellen und ersparen sich weitere 
Anrufe. Sollte das AST einmal verspätet 
sein, warten Sie bitte bis zu 10 Minuten 
über die Abfahrtszeit hinaus.
Fahrpreise
Neben dem Tarif des Verkehrsverbund 
Ost-Region (VOR) wird lediglich ein 
geringer Komfortzuschlag verrechnet. 
Fahrgäste mit einer gültigen Wochen-, 
Monats- oder Jahreskarte für die zu 
fahrende Strecke zahlen somit nur den 
Komfortzuschlag von € 1,50. Kinder 
unter 6 Jahren fahren in Begleitung 
eines Erwachsenen gratis. Ihr Ticket 
erhalten Sie im Fahrzeug.

Stand: 13.12.2020

Mo–Fr Täglich Täglich Mo–Fr Täglich Täglich Täglich Täglich Täglich

Seen 06:05 08:05 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05 20:05 23:10

Münchendorf an 06:15 08:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 20:15 23:20
ÖBB nach Wien 06:23 08:23 11:23 13:23 15:23 17:23 19:23 20:23 23:37
ÖBB nach Wr. Neustadt 06:46 08:46 11:46 13:46 15:46 17:46 19:46 20:46 23:37
Münchendorf ab 06:20 08:20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 20:20 23:30
Guntramsdorf an 06:27 08:27 11:27 13:27 15:27 17:27 19:27 20:27 23:37
WLB nach Wien 06:32 08:32 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32 20:32 00:02
WLB nach Baden 06:41 08:41 11:41 13:41 15:41 17:41 19:41 20:41 23:41
Guntramsdorf ab 06:32 08:32 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32 20:32 23:42
Münchendorf an 06:39 08:39 11:39 13:39 15:39 17:39 19:39 20:39 23:49
Münchendorf ab 06:59 08:59 11:59 13:59 15:59 17:59 19:59 20:59 00:09
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GEÄNDERTE ABFAHRZEITEN AB DEZEMBER 2020



Um jeden die Möglichkeit zu bieten, am Gemeinde-Geschehen teilzuhaben,  
gibt es jetzt einen eigenen Gemeinde Münchendorf YouTube Kanal.  
Hier können jetzt alle per Live Stream oder im Nachhinein die Gemeinderats-
sitzung mitverfolgen. Somit bleiben Sie auf dem Laufenden. Internet-Adresse: 
https://www.youtube.com/channel/UCBPoFNYK_1O0DcyuqaCbKgw/

DARÜBER 
SPRICHT 

MÜNCHENDORF

Aufgrund der Fortsetzung der Arbeiten an den 2-gleisigen Ausbau der Pottendorfer Line in Fahrtrichtung 
Ebreichsdorf musste die Wertstoffsammelzentrale vom Dezember 2020 bis Mai 2021 an einen neuen Platz  
versetzt werden, damit es durch Bautätigkeiten in diesem Bereich zu keinerlei Verkehrsbehinderungen  
oder anderen Einschränkungen für die Besucher der Wertstoffsammelzentrale kommt.

Durch die Zusammenarbeit der Gemeinde Münchendorf 
mit der ÖBB-Infrastruktur AG wurde eine Ausweichfläche 
nach dem Brückenübergang gegenüber der Hundeschule 
gefunden und adäquat adaptiert. Bitte beachten Sie die 
neue Wegführung, wobei die Öffnungszeiten unverändert 
bleiben. Wir danken für Ihr Verständnis.

NEUER STANDORT WERTSTOFFSAMMELZENTRUM
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Aus gegebenem Anlass möchten wir Sie darauf  
hinweisen, dass alle Parkplätze auf öffentlichem 
Grund von jedem Bürger mit einem gültigen  
Kfz-Kennzeichen genutzt werden dürfen. Es gab  
vermehrt Beschwerden auf der Gemeinde, weil  
diese Parkplätze aus „Gewohnheitsrecht“ von  
manchen Bürgern für sich beansprucht wurden.
 

Das Abstellen und Parken von Anhängern ohne Zug-
fahrzeug auf öffentlichem Grund ist nicht gestattet.  
Nach § 23 Absatz 6 der StVO dürfen Anhänger ohne 
Zugfahrzeug nur zum Be- und Entladen auf der Fahr-
bahn stehen. Danach müssen sie umgehend entfernt 
werden – außer es liegt ein „wichtiger Grund“ vor, 
dies erst später zu tun. Um Streitigkeiten zu vermeiden, 
sollten Wohnwägen und Anhänger besser direkt im 
Anschluss an die Ladetätigkeit auf Ihrem privaten 
Grund geparkt werden. Mit dem Hintergrund, dass 
diese in eine gesicherte Stellung gebracht werden 
müssen, sodass niemand davon gefährdet oder 
behindert wird. 
Ebenso ist das Parken von Fahrzeugen ohne gültiges 
Kennzeichen auf öffentlichem Grund zu unterlassen.

 
Außerdem ersuchen wir um die Benutzung der 
vorhandenen und gekennzeichneten Parkflächen im 
Ort. Der Grünbereich in der Kirchfeldgasse ist kein 
Parkplatz, sondern dient als Versickerungsfläche für 
das anfallende Regenwasser, welches in den Erdbe-
reich abgeleitet werden soll. Durch das Überfahren 
oder das Abstellen der Fahrzeuge wird hier der Erd-
boden stark verdichtet, wodurch das Wasser nicht 
mehr richtig versickern kann. Die Grünflächen müssen 
dann aufwendig durch die Gemeindemitarbeiter im 
Außendienst wieder in Stand gesetzt werden. 

PARKRAUM 

         IN MÜNCHENDORF
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Telefon           0 2623/ 72 225-112
Industriestr. 2      2486 Pottendorf   

Internet                  www.mewald.at
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Torantriebe und Funk 

Mewald

Garantierte Freude 
mit rostfreien Toren 
und Zäunen aus
Österreich

Tore und ZäuneTore und Zäune
mit                  Jahren Garantie
auf                   Qualitätsfarben
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Wie schon in den letzten Jahren ersuchen wir die  
Münchendorferinnen und Münchendorfer rund um die 
Silvesternacht, das Abschießen von Feuerwerkskörpern 
aller Art zu unterlassen. Wir konnten in den vergangenen 
Jahren feststellen, dass die Anzahl der abgeschossenen 
Feuerwerkskörper doch ein wenig zurückgegangen ist. 
Ebenso hat sich die Zeit der Abschüsse hauptsächlich auf 
den Silvesterabend von ca. 23.00 bis 2.00 Uhr am Morgen 
des Neujahrstages beschränkt. Das ist zwar auch noch 
nicht der gewünschte Effekt, doch schon eine wesent-
liche Verbesserung. Oftmals wurde schon in der Nacht 
vor Silvester mit der Knallerei begonnen und selbst am 
Neujahrstag am Abend wurden noch immer Knallkörper 
abgefeuert. In der Zwischenzeit haben doch sehr viele 
GemeindebürgerInnen erkannt, dass die Umweltbelas-
tung durch die Feuerwerkskörper enorm ist und vor allem 
die Tiere durch diese starke Lärmbelästigung teilweise 
tagelang traumatisiert sind. 

Daher auch für die Silvesternacht zum Jahreswechsel 
2020/2021 der Aufruf, auf das Abfeuern von Feuerwerks-
körper zu verzichten. Danke! 

Wir trauern um ...

Hermine RONSPERGER

Margarete PETER

Erna HAIDER

Herbert TITZ

Kolo TRAJKOSKI

Johanna ZUBER

OHNE 
KNALLKÖRPER

SILVESTER 



AN ALLE BIOTONNEN-AN ALLE BIOTONNEN-BESITZER!BESITZER!
Die Gemeinde Münchendorf informiert, 
dass die Wertkarte der Biomasserecycling 
GmbH für das Jahr 2021 ab Februar  
während der Parteienverkehrszeiten  
im Gemeindeamt abholbereit ist.

MUSTER

MUSTER

FÜR ORT Restmüll BIO Müll
Jänner 4 4 18
Februar 1 1 15
März 1 29 1 15 29
April 26 6 12 19 26
Mai 25 3 10 17 25 31
Juni 7 21 7 14 21 28
Juli 5 19 5 12 19 26
August 2 16 30 2 9 16 23 30
September 13 27 6 13 20 27
Oktober 25 4 11 18 25
November 22 2 8 15 22
Dezember 20 6 20

FÜR SEEN Restmüll BIO Müll
Jänner 18 11 25
Februar 15 8 22
März 15 8 22 29
April 12 6 12 19 26
Mai 10 31 3 10 17 25 31
Juni 14 28 7 14 21 28
Juli 12 26 5 12 19 26
August 9 23 2 9 16 23 30
September 6 20 6 13 20 27
Oktober 11 4 11 18 25
November 8 2 8 15 29
Dezember 6 27 13 27

MÜLLABFUHR TERMINE 2021 FÜR ORT UND SEEN
Müllabfuhr findet  immer am MONTAG  statt.  

Ausnahme am DIENSTAG:  25. Mai, 6. April und  2. November

AUSG‘STECKT 2021
28. Jänner–8. Februar

11. Februar–1. März

11. März–28. März

25. März–12. April

6. Mai–24. Mai

6. Mai–24. Mai

2. Juni–13. Juni

10. Juni–28. Juni

17. Juni–4. Juli

15. Juli–2. August

5. August–16. August

19. August–5. September

2. September–20. September

14. Oktober–1. November

4. November–15. November

11. November–28. November

25. November–13. Dezember

 HEURIGER DREIMÄDERLHAUS 
Hauptstraße 34

02259 2248 oder 0676 89323053 
www.heuriger-dreimaederlhaus.at

WEINBAU RADL
Hauptstraße 17  

02259 2297 / www.weinbau-radl.at

DIE SCHINDLEREI
Hauptstraße 49

0664 5130616
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CHRISTBAUM- 

SAMMELAKTION

Die Sammelaktion wird nach den  
Feiertagen durchgeführt. Sie findet  
am Montag, den 11. Jänner 2021, statt. 

Wir ersuchen Sie, die lamettafreien Christbäume vor Ihr Haus 
zu stellen. Diese werden von den Mitarbeitern der Gemeinde 
Münchendorf abgeholt und ordnungsgemäß entsorgt.BAUAMT am Donnerstag - nur nach Terminvereinbarung

 02259 / 22 13 - 10

Dr. Birgit Pechter
Ärztin der Allgemeinmedizin; alle Kassen 
Hauptstraße 32
Tel. 02259/22 62  oder  0664/448 70 68
Montag      8–12 und 16–18 Uhr
Dienstag      8–12 Uhr   
Donnerstag  8–11 und 16–18 Uhr
Freitag          8–13 Uhr

Dr. Elisabeth Doenicke-Wakonig 
Ärztin der Allgemeinmedizin; Wahlärztin
Himbergerstraße 10–-12/5/1
Tel. 02259/77 56  oder  0664/336 28 56
nach telefonischer Vereinbarung
Dienstag          14–19 Uhr
Mittwoch           8–10 Uhr
Donnerstag     16–19 Uhr

Dr. Dagmar Locsmandy-Wenzl 
Zahnärztin; Wahlärztin aller Kassen
Hauptstraße 29/2
Tel. 02259/300 79 oder 0699/107 865 67
Montag und Donnerstag  14–19 Uhr
Dienstag und Mittwoch      9–14 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung

    Frohe WeihnachtenFrohe Weihnachten
undund

ein gesundes  ein gesundes  
neues Jahr 2021 !neues Jahr 2021 !


